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Verfahren in der Sozialmedizin

Antrag

• Patient (= Versicherter)

Evtl. Anhörung

Bescheid

Widerspruch

• Arzt: Einspruch gegen ärztliches Gutachten

Widerspruchsbescheid

Klage vor Sozialgericht

• Arzt: sachverständiger Zeuge



Was ist für Vertragsärzte wichtig



Was ist für Vertragsärzte wichtig



Krankenversicherung

SGB V



Arbeitsunfähigkeits-(AU)-Richtlinie G-BA

• Zuletzt vor AU ausgeübte Tätigkeit

• Nicht mehr oder

• Nur unter der Gefahr der Verschlimmerung der 

Erkrankung

• ausgeübt werden kann

• Aus der Ausübung der Tätigkeit für die Gesundheit abträgliche 

Folgen erwachsen

AU liegt vor, wenn



AU bei Arbeitslosen
(Alg-I Bezieher)  - AU, wenn



AU bei Arbeitslosen

• leichte Tätigkeiten

• Nicht über den Zeitraum, für den der Pat. sich zur Vermittlung 

zur Verfügung gestellt hat

• Durchgeführt werden können

• Zuletzt ausgeübte Tätigkeit ohne Bedeutung

(Alg-I Bezieher)  - AU, wenn



AU bei Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz-IV)

AU, wenn



AU bei Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz-IV)

• Nicht mindestens drei Stunden täglich gearbeitet werden kann

oder

• Nicht an einer Eingliederungsmaßnahme teilgenommen werden 

kann

AU, wenn



Arbeitsplatz verloren während der AU  I
An- u. Ungelernte dann AU, wenn



Arbeitsplatz verloren während der AU  I

• Letzte oder ähnliche Tätigkeit

• Nicht mehr oder

• Nur unter der Gefahr der Verschlimmerung der Erkrankung

ausgeübt werden kann

An- u. Ungelernte dann AU, wenn



Keine AU

• Betreuung eines erkrankten Kindes

Muster 

21



Keine AU

• Betreuung eines erkrankten Kindes

• Während Inanspruchnahme von Heilmitteln

Muster 

21



Keine AU

• Betreuung eines erkrankten Kindes

• Während Inanspruchnahme von Heilmitteln

• Bei ambulanten oder stationären Vorsorge/Reha-Leistungen

(Ausnahme: schon vorher au)

Muster 
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Keine AU

• Für Behandlung oder Diagnostik, wenn diese Maßnahmen selbst 

nicht zu einer AU führen



Keine AU

• Für Behandlung oder Diagnostik, wenn diese Maßnahmen selbst 

nicht zu einer AU führen

• Sterilisation (Ausnahme: krankheitsbedingt)



Keine AU

• Für Behandlung oder Diagnostik, wenn diese Maßnahmen selbst 

nicht zu einer AU führen

• Sterilisation (Ausnahme: krankheitsbedingt)

• Kosmetische Op. ohne Komplikationen



Keine AU

• Für Behandlung oder Diagnostik, wenn diese Maßnahmen selbst 

nicht zu einer AU führen

• Sterilisation (Ausnahme: krankheitsbedingt)

• Kosmetische Op. ohne Komplikationen

• Bei Beschäftigungsverbot nach

• Infektionsschutzgesetz

• Mutterschutzgesetz



Infektionsschutzgesetz (ÍfSG)

§ 42 Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote

(1) Personen, die

• 1. an Typhus abdominalis, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer 
anderen infektiösen Gastroenteritis oder Virushepatitis A oder E erkrankt oder dessen 
verdächtig sind,

• 2. an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die 
Möglichkeit besteht, dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen 
werden können,

• 3. die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische Escherichia coli 
oder Choleravibrionen ausscheiden,

dürfen nicht tätig sein oder beschäftigt werden

• a) beim Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen der in Absatz 2 genannten 
Lebensmittel, wenn sie dabei mit diesen in Berührung kommen, oder

• b) in Küchen von Gaststätten und sonstigen Einrichtungen mit oder zur 
Gemeinschaftsverpflegung.



IfSG

• Wenn KEINE Beschwerden (also NICHT krank), dann KEINE AU, 

sondern Quarantäne

• Anspruch auf Entschädigung haben

• Arbeitnehmer/Selbstständige in Quarantäne oder 

Tätigkeitsverbot

• Berufstätige Eltern bei Kindern bis 12. LJ oder von 

behinderten Kindern, wenn 

Schulen/Betreuungseinrichtungen geschlossen

• Selbstständige, deren Praxis/Betrieb wegen Quarantäne 

oder Tätigkeitsverbot geschlossen ist

• Wer zahlt?

• https://ifsg-online.de/antrag-taetigkeitsverbot.html

Corona-Regelung §56 Abs. 1 u. §56 Abs. 1a
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Mutterschutzgesetz
geändert 23.04.17

§ 4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit

§ 5 Verbot der Nachtarbeit

§ 6 Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit

§ 9 Gestaltung der Arbeitsbedingungen;

unverantwortbare Gefährdung

§ 11 unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen



Mutterschutzgesetz
geändert 23.04.17

§ 4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit

§ 5 Verbot der Nachtarbeit

§ 6 Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit

§ 9 Gestaltung der Arbeitsbedingungen;
unverantwortbare Gefährdung

§ 11 unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen

§ 10 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

• Gefährdungen, denen Schwangere ausgesetzt ist

• Ermittlung, welche Maßnahmen zur Abwendung möglich sind

• Nach Mitteilung der Schwangerschaft unmittelbarer Beginn evtl. 
Schutzmaßnahmen



Mutterschutzgesetz
Rangfolge der Schutzmaßnahmen

Nach §13 hat der Arbeitgeber folgende Rangfolge zu 

beachten

• Umgestaltung der Arbeitsbedingungen

• Arbeitsplatzwechsel

• Betriebliches Beschäftigungsverbot



Mutterschutzgesetz
Rangfolge der Schutzmaßnahmen

Nach §13 hat der Arbeitgeber folgende Rangfolge zu 

beachten

• Umgestaltung der Arbeitsbedingungen

• Arbeitsplatzwechsel

• Betriebliches Beschäftigungsverbot

§ 16 Ärztliches Beschäftigungsverbot
(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau nicht beschäftigen, soweit nach 

ärztlichem Zeugnis ihre Gesundheit oder die ihres Kindes bei Fortdauer der 

Beschäftigung gefährdet ist.



AU-Bescheinigung

• Persönliche Untersuchung

(auch bei Folge-AU)

• Nur ganz ausnahmsweise rückwirkend und auch dann in der 

Regel nur 3 (Kalender-)Tage

• Symptomdiagnosen („R-Diagnosen“) nur in den ersten 7 Tagen



AU > 6 Wochen

• Nächster Sprechstundentermin spätestens am Tag nach 

bescheinigtem AU-Ende

• Seit 11.5.19 (TSVG) Monatsfrist für Nahtlosigkeit

• Aber: noch nicht in der AU-Richtlinie verankert

• Kreuz bei „ab 7. Woche AU“ machen

• Bei AU-Ende Kreuz bei „Endbescheinigung“



AU bei Privatpatienten

• Angestellte

• Es gilt die zuletzt ausgeübte Tätigkeit

• Selbstständige

• Nur AU, wenn auch leitende u. überwachende Tätigkeit nicht 

möglich ist

• Frage nach BU, weil dann AU-Zahlungen eingestellt werden



Reha-Maßnahme

• Im erwerbsfähigen Alter und keine komplette EU-Rente:

• Rentenversicherung

• Rentner (außer Tumorkrankheit)

• Krankenkasse

• Kinder

• Wahlrecht der Eltern

Zuständigkeit



Reha-Form

• Wohnortfern

• Patient lebt auf dem Land oder in Kleinstädten

• Immobilität (für Fahrweg zur Reha)

• häusliche Versorgung nicht gegeben

• feste Dauer (21 bzw. 28 Tage); in der Psychosomatik 
max. bis 12 Wochen Steuerung nach Op entsprechend 
der individuellen Belastbarkeit nur eingeschränkt 
möglich

• Therapien verteilen sich über den ganzen Tag

• Distanz von häuslichen Problemen, passives 
Bewältigen von privaten Belastungen und Stress-
Situationen

• Neuorientierung in abgeschlossener Umgebung

• ungestörtes therapeutisches Milieu

• Bewältigung, Hilfsmöglichkeiten und Unterstützung 
bei Abwesenheit der Ausgangs- und 
Problemsituationen

• Erleichterung der Herstellung einer 
Patientenkooperation bei passiven 
Behandlungserwartungen des Rehabilitanden

• Fokussierung des Patienten auf sein eigenes Erleben

Ambulant
• Wohnortnah

• Patient lebt in größeren Städten und Ballungsgebieten 
(Erreichbarkeit der Reha-Einrichtung innerhalb von 45 Minuten 
oder 30 km Radius)

• Mobilität

• häusliche Versorgung gesichert

• flexible Dauer; im Regelfall 15 – 20 Behandlungstage; zeitliche 
Stufung nach med. Anforderungen möglich (2 - 6 h), 
Behandlung 2 - 5 x wöchentlich, zeitlich längere 
Behandlungskonzepte (incl. Weiterbetreuung und Nachsorge) 
möglich. Flexibilisierung/Belastungsstufung gut möglich

• gute Therapiedichte, höherer Therapieumfang pro 
Behandlungstag,Flexibilisierung/ Belastungsstufung gut 
möglich, u.a. wenn verzögerter Reha-Beginn aus med. Gründen 
notwendig

• fortbestehende Beziehung zum eigenen Lebensumfeld; aktives 
Bewältigen von privaten Belastungen und Stress-Situationen

• Neuorientierung in vertrauter Umgebung

• Einbeziehung von Familie oder Arbeitgeber bzw. Kollegen in die 
Therapie

• Hoher Bezug zur täglichen Praxis, Ressourcen im eigenen 
Umfeld können besser entdeckt werden

• Nutzung einer primär hohen Therapiemotivation mit 
spezifischen Rehabilitationszielen

• Aufmerksamkeitslenkung des Patienten auf praktische 
Veränderungen in seinem täglichen Leben

Handlungsanleitung für TK-Mitarbeiter bei der Entscheidungsfindung
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Ambulanten Muskuloskelettalen 
Rehabilitation (AMR) März 2009

Stationär



Formen von Vorsorgemaßnahmen

• Ambulant

• Bad Füssing

• Abano-Therme

• Stationär

• „Kur“ für Pflegende

• Kinder

• Mutterkur

• Vaterkur

• Mutter-Kind-Kur

• Vater-Kind-Kur

• Familienkur

• Oma-Kur?



Probleme mit Mutter-(Kind)-Kuren

Mütterliche Indikation entscheidet

• Wenn Kind im Vordergrund steht:

Kinderkur mit Mütterbegleitung

Antragsfehler

• Mutter „zu krank“ machen

• Keine medizinische Diagnose

• Familienrollen-spezifische Problematik fehlt



Probleme mit Mutter-(Kind)-Kuren

Was die Kasse gerne macht:

• „Für Kur ist die Rentenversicherung zuständig“

• Lösung: Klarstellung, dass die Erwerbsfähigkeit nicht 

gemindert oder gefährdet ist

Was die Kasse nicht mehr darf

• Verweis auf „ambulant vor stationär“
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Neues Muster
Krankenbeförderung
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Neues Muster
Krankenbeförderung
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Nicht genehmigungspflichtig
(aber nur Krankenfahrten, 
Krankentransporte müssen 
weiterhin genehmigt werden)

Neues Muster
Krankenbeförderung



Reha

Für die Fahrten zu ambulanten oder stationären 

Rehabilitationsmaßnahmen ist ebenfalls keine 

Verordnung auszustellen, sondern der Versicherte zur Klärung der 

An- und Abreise direkt an seine Krankenkasse zu 

verweisen 



Rehabilitation

Rehabilitation für Erwerbstätige

• Ambulant

• Stationär

• Rehabiliation für 
Rentner und 
Hausfrauen

– Ambulant

– Stationär

• Rehabilitation für 
Kinder



Reha-Antrag Muster 61

Teil A muss nur ausgefüllt 

werden, wenn der Kostenträger 

unklar ist



ICD  - ICF

ICD

• Klassifikation der Krankheiten



ICF

Klassifikation der Fähigkeitsstörungen



ICF

Klassifikation der Fähigkeitsstörungen



ICF

Kurze Entfernung Gehen
d4500.231 : mäßige Einschränkung in der Geh-Leistung auf kurze Entfernungen, ohne 

Hilfsmittel erheblich eingeschränkte Leistungsfähigkeit, mit Hilfsmittel nur leicht ausgeprägt 



Reha-Antrag
Muster 61

Schädigung

• Ständig rezidivierende 

Lumboischialgie bds. mit 

eingeschränkter Gehstrecke 

und Ruheschmerz bei 

Spinalkanalstenose LWK 3-5

• Dysthymie, in den letzten 6 

Monaten verschlimmert mit 

Ausgeprägter Schlafstörung, 

Antriebsschwäche u. soz. 

Isolation

Spinalkanalstenose LWK 3 – LWK 5

Dysthymie



Kontextfaktoren

• Kinder wohnen weit weg; 
Wohnung auf 3 Etagen verteilt; 
kein Aufzug im Haus; kümmert 
sich als einzige Tochter um 
ihren Vater

• Schulsituation wird als 
„Mobbing“ empfunden; kein 
Verständnis des Arbeitgebers 
für hohe berufliche Belastung

• wenig soziale Kontakte; Umzug 
in neuen Wohnort, hier keine 
Bekannten; Hilfe des 
Pflegepersonals wird nicht 
angenommen



Steigerung der Gehstrecke und 

Beweglichkeit, Schmerzminderung, 

Antriebsteigerung, 

Schlafnormalisierung, Minderung 

Grübelzwang

Einkauf selbstständig möglich, 

Haushalt wieder selbst erledigen 

Unternehmung mit Gemeinde, Mehr 

Kontakt mit Enkeln

Akzeptanz der Hilfe durch 

Sozialdienst. Integration in betreutes 

Wohnen. Besserer Familienkontakt

Ziele



Neues Formular (64) ab 01.10.18
EBM 01624    - 210 Punkte  (ca. 22€)
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Formular für das Kind – Muster 65
EBM 01622
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Haushaltshilfe – I

Anspruch laut Gesetz bei

• Krankenhausbehandlung

• Stationäre Vorsorgemaßnahme

• Reha-Maßnahme

Voraussetzung

• Kind im Haushalt noch nicht 12 Jahre

§38



Haushaltshilfe - II

Zusätzlich auch Anspruch (ohne Kind)

• Bei schwerer Krankheit

• Wegen akuter Verschlimmerung einer Krankheit, 
insbesondere im Anschluss an

 Krankenhausaufenthalt

 Ambulante Operation

 Ambulante Krankenhausbehandlung

• Dauer: max. 4 Wo

• Bei Kind bis 12 oder behindert: max. 26 Wo

Kein Anspruch: Pflegegrad 2-5



Haushaltshilfe – III

Leistungen

• Haushaltshilfe wird gestellt

• Erstattung von Kosten für selbstbeschaffte Hilfe

 nicht: Verwandt/Verschwägert bis 2. Grad

• Ausnahme: Erstattung Verdienstausfall

§38



Haushaltshilfe – III

Leistungen

• Haushaltshilfe wird gestellt

• Erstattung von Kosten für selbstbeschaffte Hilfe

 nicht: Verwandt/Verschwägert bis 2. Grad

• Ausnahme: Erstattung Verdienstausfall

Zusätzliche Satzungsleistungen sind erlaubt

§38



Haushaltshilfe IV

§ 24h

• Die Versicherte erhält Haushaltshilfe, soweit ihr wegen 

Schwangerschaft oder Entbindung die Weiterführung des 

Haushalts nicht möglich ist

Schwangerschaft / Wochenbett



Hauswirtschaftliche 
Versorgung (§37 SGB V)

Muster seit 10/17



Häusliche Krankenpflege

Krankenhausvermeidungspflege §37 (1)

• Behandlungspflege

• Zusätzlich Grundpflege/Hauswirtschaft

Unterstützungpflege §37 (1a)

• Grundpflege/Hauswirtschaft

Sicherstellungspflege §37 (2)

• Behandlungspflege

• Grundpflege/Hauswirtschaft

• NIE ohne Behandlungspflege

• Satzungsleistung



Krankenhausvermeidungspflege

ZUSÄTZLICH zu Behandlungspflege

Dauer

• Max. 4 Wo

• Verlängerung nur mit MDK-Genehmigung



Unterstützungspflege

OHNE Behandlungspflege bei

• Anschluss an Krankenhausaufenthalt

• Ambulante Operation

• Ambulante Krankenhausbehandlung

• Schwere Krankheit

• Akute Verschlechterung einer Erkrankung

NICHT bei Pflegegrad 2-5

Dauer wie Krankenhausvermeidungspflege



Sicherung der ärztlichen Behandlung

• NIE ohne Behandlungspflege

• Kasse KANN zahlen, wenn Satzung dies erlaubt

• Ausschluss bei Pflegegrad 2-5



Rehabilitation und Teilhabe Behinderter Menschen

SGB IX



Behinderung

§2 Absatz 1

• Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, 

geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher 

Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das 

Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.



Rehabilitation u. Teilhabe GdB

• Der Grad der Behinderung (GdB) wird in Zehnergraden abgestuft

• Behinderung liegt ab GdB 10 vor

• Max. mögliche Behinderung GdB 100

• GdB-Grade werden nicht addiert, sondern in ihrer 

Gesamtauswirkung gesehen



Rehabilitation u. Teilhabe

§2 Abs. 2 - Schwerbehinderung

• Menschen sind schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad 

der Behinderung (GdB) von wenigstens 50 vorliegt

§2 Abs. 3 - Gleichstellung

• GdB zwischen 30 u. 50

• infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen 

geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des §73 nicht erlangen oder 

nicht behalten können 

Schwerbehinderung



Begutachtungsgrundlage



Wirbelsäulenschäden



Neurodermitis



Psychose



Rehabilitation u. Teilhabe

• Nachteile von Schwerbehinderten sollen ausgeglichen werden

• Ziel ist die Integration und Chancengleichheit 

Nachteilsausgleich (§126)



Rehabilitation u. Teilhabe

Steuerrechtlich

• Pauschbetrag

• Kraftfahrzeugkosten

• Haushaltshilfe

• Kfz-Steuer-Nachlass/Befreiung

Rentenversicherung

• Vorzeitige Rente ohne Abzüge

(nicht beim Versorgungswerk)

Nachteilsausgleich I



Rehabilitation u. Teilhabe

Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr

Merkzeichen B

• Unentgeltliche Beförderung von Begleitpersonen im Nah- u. 

Fernverkehr

Merkzeichen BL

• Landesblindengeld

Nachteilsausgleich II



Rehabilitation u. Teilhabe

Merkzeichen G

• Erhebliche Beeinträchtigung der Bewegung im 

Straßenverkehr

Merkzeichen aG

• Gehen dauernd nur mit fremder Hilfe oder nur mit großen 

Anstrengungen außerhalb des Kraftfahrzeuges

Merkzeichen RF

• Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen nicht möglich

Nachteilsausgleich III



Rehabilitation u. Teilhabe

Merkzeichen H

• Hilfslos

• Besondere steuerliche Entlastungen

Freiwillige Vergünstigungen

• ermäßigter Eintritt

• Verwendung spezieller Sitze in Verkehrsmitteln

Nachteilsausgleich IV



Vertrag Ärzte/Unfallversicherung, gültig seit 01.01.2011

Unfallversicherung
SGB VII



Wer ist bg-lich versichert?



Wer ist bg-lich versichert?

• Arbeitnehmer während der Arbeit

• Direkter Weg von/zur Arbeit

• Schüler, Studenten, Kindergartenkinder

• Nothelfer

• Nicht: Beamte



Heilbehandlung

Allgemeine

• Ärztliche Versorgung, die nach Art oder Schwere weder eines 

besonderen personellen, apparativ-technischen Aufwandes 

noch einer spezifischen unfallmedizinischen Qualifikation 

bedarf



Heilbehandlung

Allgemeine

• Ärztliche Versorgung, die nach Art oder Schwere weder eines 

besonderen personellen, apparativ-technischen Aufwandes 

noch einer spezifischen unfallmedizinischen Qualifikation 

bedarf

Besondere

• Der Rest

• Immer: wenn Verletzter stationär war!



Unfallmeldung

Am selben Tag, spätestens am nächsten Werktag

• Es gibt keine Geld für die Meldung, wenn Bericht später als 

nach 1Wo eintrifft

Ausnahme

• Vorstellung beim D-Arzt

• Dann wird auch keine bezahlt



Vorstellungspflicht

Arbeitsunfähigkeit über Unfalltag hinaus

Behandlungsbedarf länger als 1 Woche

Wiedererkrankung

Verordnung Heil- oder Hilfsmittel

AU länger als im D-Arzt-Bericht



Vorstellungspflicht beim D-Arzt



Verordnungen

Erlaubt

Arznei- und 
Verbandmittel

Haushaltshilfe

Nur durch 
D-Arzt

Heilmittel

Hilfsmittel



Rentenversicherung
SGB VI



RentenVersicherung

Voll erwerbsgemindert

• Wg. Krankheit oder Behinderung

• außerstande, unter den üblichen Bedingungen auf allg. 
Arbeitsmarkt

 mindestens 3 Std. tgl. zu arbeiten

• Auf nicht absehbare Zeit

Nicht erwerbsgemindert

• Mindestens 6 Std. erwerbstätig

Teilweise erwerbsgemindert

• Mehr als 3, weniger als 6 Stunden erwerbsfähig

Erwerbsminderung (§43)



RentenVersicherung

(1) Rente wg. teilweiser Erwerbsunfähigkeit

• Vor dem 2.1.61 geboren

• Berufsunfähig

(2) Berufsunfähig:

• Erwerbsfähigkeit weniger als 6 Std.

• Im Vergleich zu gesunden Vers. mit ähnlichen 

Ausbildung/Kenntnissen/Fähigkeiten

Berufsunfähigkeitsrente (§240)



Antrag auf Reha

Wenn die Erwerbsfähigkeit „gefährdet“ ist

• In den nächsten 6 Monaten wahrscheinlich Eintritt von EU 

oder BU

• Fast durchgehende AU in den nächsten Monaten zu 

befürchten



Pflegeversicherung
SGB XI



PV
Voraussetzungen (§14)

Gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen
• Selbständigkeit oder
• Fähigkeiten
Deshalb der Hilfe durch andere bedürftig
Körperliche, kognitive oder psychische 
Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte 
Belastungen oder Anforderungen werden nicht 
selbständig kompensiert oder bewältigt
Auf Dauer,
voraussichtlich für mindestens 6 Monate



Pflegestärkungsgesetz II

Neuer Pflegebegriff

• Somatische und psychische Hilfe wird gleich 
bewertet

• Hauswirtschaft als „3. Säule“

• 5 Pflegestufen

• Automatische Überleitung in die höhere (bzw. 
zweithöhere Stufe)

• Stationär: Zuzahlung in Stufe 2-5 identisch





Einstufung in
5 Pflegegrade

Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach dem XI. Buch des Sozialgesetzbuches Juli 2017



Leistungen ab 01.01.2017
(§§ 36ff)

Pflegegrad Geldleistung Sachleistung Stationär

1 Beratung, Hilfsmittel, barrierefreier Umbau 125

2 316 689 770

3 545 1298 1262

4 728 1612 1775

5 901 1995 2005

Härtefall 901 1995 2005





Internet-Adressen

GBA – Richtlinien

• http://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/

Gesundheitsministerium

• http://www.bmg.bund.de

Ministerium für Arbeit u. Soziales

• http://www.bmas.bund.de

Hilfsmittelverzeichnis

• http://www.gkv-
spitzenverband.de/krankenversicherung/hilfsmittel/hilfsmittelverzeichnis/hilfsmittelv
erzeichnis.jsp

Kassenärztliche Bundesvereinigung

• http://www.kbv.de/rechtsquellen/85.html

Trabert, Gerhard u. Waller, Heiko: Sozialmedizin: Grundlagen und Praxis. 7. Auflage 2013

http://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/
http://www.bmg.bund.de/
http://www.bmas.bund.de/BMAS/Navigation/root.html
http://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/hilfsmittel/hilfsmittelverzeichnis/hilfsmittelverzeichnis.jsp
http://www.kbv.de/rechtsquellen/85.html


AU-Richtlinie 2012

1Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn der Versicherte auf Grund von 

Krankheit seine zuletzt vor der Arbeitsunfähigkeit ausgeübte 

Tätigkeit nicht mehr oder nur unter der Gefahr der 

Verschlimmerung der Erkrankung ausführen kann. 2Bei der 

Beurteilung ist darauf abzustellen, welche Bedingungen die 

bisherige Tätigkeit konkret geprägt haben. 3Arbeitsunfähigkeit liegt 

auch vor, wenn auf Grund eines bestimmten Krankheitszustandes, 

der für sich allein noch keine Arbeitsunfähigkeit bedingt, absehbar 

ist, dass aus der Ausübung der Tätigkeit für die Gesundheit oder die 

Gesundung abträgliche Folgen erwachsen, die Arbeitsunfähigkeit 

unmittelbar hervorrufen. 

§2 (1)



AU-Richtlinie 2012

1Arbeitsunfähigkeit besteht auch während einer stufenweisen 

Wiederaufnahme der Arbeit fort, durch die dem Versicherten die 

dauerhafte Wiedereingliederung in das Erwerbsleben durch eine 

schrittweise Heranführung an die volle Arbeitsbelastung ermöglicht 

werden soll. 2Ebenso gilt die befristete Eingliederung eines 

arbeitsunfähigen Versicherten in eine Werkstatt für behinderte 

Menschen nicht als Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit. 
3Arbeitsunfähigkeit kann auch während einer Belastungserprobung 

und einer Arbeitstherapie bestehen. 

§2 (2)



AU-Richtlinie 2012

1Arbeitslose sind arbeitsunfähig, wenn sie krankheitsbedingt nicht 

mehr in der Lage sind, leichte Arbeiten in einem zeitlichen Umfang 

zu verrichten, für den sie sich bei der Agentur für Arbeit zur 

Verfügung gestellt haben. 2Dabei ist es unerheblich, welcher 

Tätigkeit der Versicherte vor der Arbeitslosigkeit nachging. 

§2 (3)



AU-Richtlinie 2012

1Versicherte, bei denen nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit das 

Beschäftigungsverhältnis endet und die aktuell keinen anerkannten 

Ausbildungsberuf ausgeübt haben (An- oder Ungelernte), sind nur 

dann arbeitsunfähig, wenn sie die letzte oder eine ähnliche 

Tätigkeit nicht mehr oder nur unter der Gefahr der 

Verschlimmerung der Er-krankung ausüben können. 2Die 

Krankenkasse informiert den Vertragsarzt über das Ende der 

Beschäftigung und darüber, dass es sich um einen an- oder 

ungelernten Arbeitnehmer handelt, und nennt ähnlich geartete 

Tätigkeiten. 3Beginnt während der Arbeitsunfähigkeit ein neues 

Beschäftigungsverhältnis, so beurteilt sich die Arbeits-unfähigkeit 

ab diesem Zeitpunkt nach dem Anforderungsprofil

des neuen Arbeitsplatzes. 

§2 (4)



AU-Richtlinie 2012

1Die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit setzt die Befragung des 

Versicherten durch den Arzt zur aktuell ausgeübten Tätigkeit und 

den damit verbundenen Anforderungen und Belastungen voraus. 
2Das Ergebnis der Befragung ist bei der Beurteilung von Grund und 

Dauer der Arbeitsunfähigkeit zu berücksichtigen. 3Zwischen der 

Krankheit und der dadurch bedingten Unfähigkeit zur Fortsetzung 

der ausgeübten Tätigkeit muss ein kausaler Zusammenhang 

erkennbar sein. 4Bei Arbeitslosen bezieht sich die Befragung des 

Versicherten auch auf den zeitlichen Umfang, für den der 

Versicherte sich der Agentur für Arbeit zur Vermittlung zur 

Verfügung gestellt hat. 

§2 (5)



AU-Richtlinie 2012

Für körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen, die in 

Werkstätten für behinderte Menschen oder in Blindenwerkstätten 

beschäftigt werden, gelten diese Richtlinien entsprechend. 

§2 (7)



EntgeltFortzahlungsGesetz

§ 9 Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation

(1) Die Vorschriften der §§ 3 bis 4a und 6 bis 8 gelten entsprechend für die Arbeitsverhinderung 
infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation, die ein Träger der 
gesetzlichen Renten-, Kranken- oder Unfallversicherung, eine Verwaltungsbehörde der 
Kriegsopferversorgung oder ein sonstiger Sozialleistungsträger bewilligt hat und die in einer 
Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation durchgeführt wird. Ist der 
Arbeitnehmer nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse oder nicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versichert, gelten die §§ 3 bis 4a und 6 bis 8 entsprechend, wenn eine 
Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation ärztlich verordnet worden ist und in 
einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation oder einer vergleichbaren 
Einrichtung durchgeführt wird.

(2) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber den Zeitpunkt des Antritts der 
Maßnahme, die voraussichtliche Dauer und die Verlängerung der Maßnahme im Sinne des 
Absatzes 1 unverzüglich mitzuteilen und ihm a)eine Bescheinigung über die Bewilligung der 
Maßnahme durch einen Sozialleistungsträger nach Absatz 1 Satz 1 oder

b)eine ärztliche Bescheinigung über die Erforderlichkeit der Maßnahme im Sinne des Absatzes 1 
Satz 2

unverzüglich vorzulegen

EntgFG i.d.Fass. 21.7.12



AU-Richtlinie 2015

1Die Arbeitsunfähigkeit soll für eine vor der ersten 

ärztlichen Inanspruchnahme liegende Zeit grundsätzlich 

nicht bescheinigt werden. 2Eine Rückdatierung des 

Beginns der Arbeitsunfähigkeit auf einen vor dem 

Behandlungsbeginn liegenden Tag ist ebenso wie eine 

rückwirkende Bescheinigung über das Fortbestehen der 

Arbeitsunfähigkeit nur ausnahmsweise und nur nach 

gewissenhafter Prüfung und in der Regel nur bis zu drei 

Tagen zulässig.

§5 (3)



Umsetzungempfehlung

5.7 Weiterleitung des Antrags an den zuständigen Träger

Mutter-/Vater-Kindleistungen nach §§ 24, 41 SGB V werden ausschließlich durch die 
Krankenkassen erbracht. Von daher ist ein Verweis der Antragsteller auf andere 
Träger grundsätzlich nicht zulässig

4.6 Kein Grundsatz „ambulant vor stationär“

Sofern die Vorsorge- oder Rehabilitationsbedürftigkeit und die sich daraus 
abzuleitenden

Ziele wie unter 4.5 dargelegt von einer Mütter-/Väterspezifik geprägt sind,

sind ausschließlich stationäre Leistungen nach §§ 24 und 41 SGB V zielführend.

Diese sind nur stationär in Einrichtungen mit einem Versorgungsvertrag nach

§ 111a SGB V zu erbringen.

Die ambulante Erbringung einer komplexen Vorsorge- oder Rehabilitationsleistung

nach § 24 und 41 SGB V ist im Gesetz nicht vorgesehen. Das erforderliche 
Leistungsangebot

wird nur in stationären Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen vorgehalten.

Der Grundsatz "ambulant vor stationär" gilt nicht.

GKV-Spitzenverband u. MDS 2012





GKV

Leistungen müssen

• Ausreichend

• Notwendig

• Wirtschaftlich sein

Leistungen dürfen

• Das Maß des Notwendigen nicht überschreiten

Wirtschaftlichkeitsgebot §12
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Plötzlich selbst ein Notfall
Was tun, wenn ich selbst als Hausarzt 
an COVID-19 erkranke

Dr. Jürgen Herbers, Pleidelsheim
Facharzt für Allgemeinmedizin; Sozial-, Sport-, Palliativ- und Ernährungsmedizin, NHV
Webinar, 23.10.2020
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Interessenkonflikt-Erklärung

Der Autor erklärt hiermit in keinem Interessenkonflikt gemäß den 
Kriterien der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen Fachverbände 
e.V. (AWMF) zu stehen.

Dr. Jürgen Herbers  - Webinar 08.04.20202



→ Umfrage

Wer von Ihnen ist Praxisinhaber/in?



Agenda

→ Eigener Verlauf

→ Verläufe von Kollegen

→ Auswirkung auf die eigene Praxis

→ Auswirkungen bei Kollegen

→ Schlussfolgerungen

→ Handlungsempfehlungen

Dr. Jürgen Herbers  - Webinar 08.04.20204



Eigener Verlauf

→ Husten ab 5.3.

→ Kein Kontakt zu Risikopatient lt. RKI

→ Letzter Sport am 23.3.

→ Ab 22.3. Gliederschmerz, ab 23.3. Nachtschweiß, Abgeschlagenheit

→ Ab 24.3. Krankheitsgefühl, Belastungsdyspnoe,

danach Arbeit mit Maske

→ 26.3. Abstrich, Temp. 37.5 °C

→ 27.3. nachmittags „positives“ Ergebnis; SpO2 92%

→ 3.4. deutliche Besserung

→ Abstrich 5.4. positiv, 6.4. negativ, 8.4. negativ

Dr. Jürgen Herbers  - Webinar 08.04.2020

Schwierige Anamneseerhebung 

5



Verläufe von Kollegen

→ Nicht jeder hat Husten

→ Luftnot wechselnden Ausmaßes sehr häufig

→ Krankheitsgefühl besteht häufig

→ Geschmacksstörungen sind typisch, aber nicht bei allen vorhanden

→ Fieber häufig

→ Manchmal starkes Durstgefühl und reichlich Trinken,

manchmal sehr geringe Flüssigkeitsaufnahme

→ Teils ganze Familie krank, teils nur 1 Familienmitglied

Dr. Jürgen Herbers  - Webinar 08.04.20206



Auswirkungen auf die eigene Praxis

Dr. Jürgen Herbers  - Webinar 08.04.2020

Mein Glück: super funktionierende Gemeinschaftspraxis 

7



Auswirkungen auf die eigene Praxis

→ Quarantäne galt nur für mich

→ Der Rest der Praxis hatte keine Symptome – und keine Abstriche

→ Außer mir durften alle weiterarbeiten – mit Mund-Nasen-Schutz

→ Meine Patienten wurden verteilt

 Vorteil: aktuell insgesamt wenig Präsenztermine

→ Durch meine Quarantäne kein Verdienstausfall

 Angestellte Ärzte konnten sogar teilweise früher gehen

→ Große Sorge bei den MFAs, sich angesteckt zu haben!

 Selbst bei „negativer“ Kontrolle soll ich bis Ostern noch zuhause 

bleiben

Dr. Jürgen Herbers  - Webinar 08.04.2020

Mein Glück: super funktionierende Gemeinschaftspraxis 

8



Fragen?

Dr. Jürgen Herbers  - Webinar 08.04.20209



Auswirkungen bei Kollegen

→ Dauer der Quarantäne

 In den letzten beiden Tagen beschwerdefrei

 10 Tage nach Symptombeginn

 Variationen

 Nach 14 Tagen mit

• Nur 1 Abstrich

• Kein Abstrich

 Die ganze Praxis muss in Quarantäne

 Nur die betroffene Person muss in Quarantäne

 Auch alle leicht symptomatischen müssen in Quarantäne

Dr. Jürgen Herbers  - Webinar 08.04.2020

Hängt sehr vom örtlichen Gesundheitsamt ab 

10

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges
_Coronavirus/HCW.html?nn=13490888

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/HCW.html?nn=13490888


Auswirkungen bei Kollegen

→ Einzelpraxis

 Schließen der gesamten Praxis (2 Wochen „out of Order“)

 Ärztin/Arzt im Home-office mit Telefondienst und evtl. 

Videosprechstunde

→ Gemeinschaftspraxis

 Schließen der gesamten Praxis (2 Wochen „out of Order“)

 Reduzierte Praxistätigkeit mit „gesunden“ MFAs in der Praxis und Ärzten 

im Hintergrund (Aufrechterhalten einer Minimalversorgung)

 „Normales“ Weiterarbeiten der restlichen Praxis wie bei Urlaub

Dr. Jürgen Herbers  - Webinar 08.04.2020

Hängt sehr vom örtlichen Gesundheitsamt ab 

11



→ Umfrage

Wer hat in der Praxis Notfallpläne?



Vorgehen für den schlimmsten Fall

→ Bei Quarantäne muss es schnell gehen

→ Es muss in einer Mappe und einem Ordner 

auf dem Server alles greifbar sein 

→ Checklisten erklären

 Was ist zu tun

 Wer ist zu informieren

 Wer macht was

→ Adresslisten müssen aktuell gehalten 

werden

 Wer ist dafür zuständig? Halbjährlich!

Dr. Jürgen Herbers  - Webinar 08.04.2020

Checklisten und Adresslisten

13



Vorgehen für den schlimmsten Fall

Dr. Jürgen Herbers  - Webinar 08.04.2020

Vertretung

14

→ Wer muss noch informiert werden?

 Kreisärzteschaft

 Umliegende Kollegen

 Örtliche Apotheker

 Sozialstation

 Pflegeheime

 Rettungsstelle

 Bürgermeister

→ Vertretung organisieren

 Wer kommt in Frage

 Wer ruft an

→ Wenn organisiert: Patienteninfo

 Praxisaushang

 Bandansage

 Evtl. Lokale Presse



Vorgehen für den schlimmsten Fall

Dr. Jürgen Herbers  - Webinar 08.04.2020

Organisatorisches

15

→ Vorgehen wie beim Urlaub

 Abbestellen

 Laborfahrer

 Zeitschriften

 Blumengestecke

 Lebensmittel

 Werden Lieferungen erwartet

 Wer kümmert sich um die Post 

und die Pakete





→ Umfrage

Wer von Ihnen macht sich Sorgen um die 

finanzielle Sicherheit der Praxis wegen 

SARS-CoV2?



Vorgehen für den schlimmsten Fall

Dr. Jürgen Herbers  - Webinar 08.04.2020

Finanzielles

17

→ Praxisausfallversicherung

 Zahlt auch bei Quarantäne-

Anordnung

→ Soforthilfeprogramm

 Info beim 

Wirtschaftsministerium

 Antragstellung erforderlich



→ Praxis geschlossen

 Gehälter müssen weiter gezahlt 

werden

 Alle anderen regelmäßigen 

Ausgaben laufen weiter

→ Entschädigung nach §56 IfSG

 Anspruch bei Quarantäne 

(nicht bei Krankheit)

 Ansprechpartner je nach 

Bundesland unterschiedlich:

https://ifsg-online.de/antrag-taetigkeitsverbot.html



Quarantäne – aber Praxis offen

Dr. Jürgen Herbers  - Webinar 08.04.2020

Organisatorisches

18

→ Wie wird der Kontakt Praxis - Ärztin/Arzt 

hergestellt

 Telefon

 VPN-Tunnel

 Remote Desktop (z.B. „Teamviewer“)

→ Kontakt Pat. – Ärztin/Arzt

 Telefon (Rückruf)

 Videosprechstunde

 Viele kostenlose Angebote 

(Achtung: oft nur für begrenzte Zeit)





Quarantäne – aber Praxis offen

Dr. Jürgen Herbers  - Webinar 08.04.2020

Organisatorisches

19

→ Vorunterschriebene Formulare

 Werden nach telefonischer 

Rücksprache ausgedruckt

→ Vertretung

 Wer macht die notwendigen 

Hausbesuche?

 Wer untersucht Patienten, 

wenn dies notwendig ist?

→ Kurzarbeit

 Antrag bei Agentur für Arbeit

 Minimum 10% der 

Beschäftigten müssen vom 

Arbeitsausfall betroffen sein

→ Überstundenabbau

 Kann angeordnet werden 

(angemessene Ankündigungsfrist 

ist einzuhalten)

→ Anordnung Urlaub

 Nicht erlaubt, lediglich 

(bezahlte) Freistellung

https://www.hausaerzteverband.de/fileadmin/user
_upload/News_Dateien/2020/DHAEV_Coronavirus
_Rechtliche_Fragestellungen.pdf

https://www.hausaerzteverband.de/fileadmin/user_upload/News_Dateien/2020/DHAEV_Coronavirus_Rechtliche_Fragestellungen.pdf


Schlussfolgerungen

Dr. Jürgen Herbers  - Webinar 08.04.202020

→ Wichtig: Selbstschutz

 Um kein COVID-19 zu bekommen

 Um rasch gesund zu werden

→ Vorsorge (digital und auf Papier)

 Checklisten

 Wer macht was

 Adresslisten

→ Finanzielles

 Die Praxis wird auf jeden Fall überleben


